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Entscheide

auf dem Gebiete des eidgendssischen u. kantonalen Fiirsorgewesens

inshesondere des Konkordates betr. wohnortliche Unterstiitzung
Beilage zur Zeitschrift ,,Der Armenpfleger

Redaktion: H, WY DER, Riirsprecher, Vorsteher der Abteilung Auswiirtice Armenpflege der Direktion des
Fiirsorgewesens des Kantons Bern. Verlag u. Exped.: ART. INSTITUT ORELL FUSSLI AG, ZURICH
Nuchdruek ist nur unter Qucllenangabe gestattet

1. JAIRGANG ) Nr.11/12 NOVEMBER/DEZEMBER 1958

B. Entscheide kantonaler Behorden

23. Altersfiirsorge. Wiederkehrende Levstungen dffentlicher und privater Fiirsorge-
Einrichtungen werden, soweit jihrlich Fr.600.— iibersteigend, gemdfl dem bernischen
Gesetz vom 9. Dezember 1956 iiber die Alters- und Hinterlassenenfiirsorge als Ein-
kommen angerechnet; darunter fallen auch die Zuwendungen, welche auf Grund des
BB vom 17. Oktober 1946/22. Dezember 1954 iiber aufierordentliche Leistungen an
Auslandschweizer ausgerichtet werden.t — Die Kosten des Beschwerdeverfahrens wer-
den wn der Regel vom Staal getragen.

1. I. wohnte bis Ende August 1957 in S. und bezog dort Firsorgeleistungen
gemil dem kantonalen Gesetz vom 9. Dezember 1956 iiber die Alters- und Hinter-
lassenenfiirsorge. Am 1. September 1957 siedelte er nach B. iiber. Die stadtische
Fursorgedirektion B. verweigerte ihm mit Beschlul vom 30. Oktober 1957 die
Weitergewihrung der Altersfiirsorgeleistungen, weil 1. als kriegsgeschidigter
heimgekehrter Auslandschweizer sich in erster Linie um die gesetzliche Ausland-
schweizerhilfe bewerben miisse. Gegen diesen Beschlul fiihrt I. gemal Artikel 28
des Altersfiirsorgegesetzes bei der kantonalen Firsorgedirektion Beschwerde. Er
verlangt, dall die Gemeindestelle fiir Alters- und Hinterlassenenfiirsorge in B.
verhalten werde, ihm ab 1. September 1957 die gesetzlichen Altersfiirsorgelei-
stungen auszurichten und ihm fiir gehabte Umtriebe eine Entschidigung von
Fr. 125.— zu bezahlen. '

2. Die kantonale Fiirsorgedirektion hat davon abgesehen, eine Vernehmlas-
sung der beklagten Gemeindebehdrde einzuholen, weil ihr der Sachverhalt bekannt
und die Rechtslage klar ist.

3. Der Beschwerdefiihrer ist im Mirz 1945 aus Deutschland, wo er wihrend
20 Jahren gelebt und dann infolge des Krieges seine Existenz verloren hatte, in
den Kanton Bern zuriickgekehrt. Er erhielt bereits damals voriibergehend Lei-
stungen der Auslandschweizerhilfe des Bundes. In der Folge fand er mit seiner
Familie in S. Unterkunft und Verdienst als Hilfsarbeiter. Seit dem 1. Oktober 1954
erhielt er hier zu der Ubergangsaltersrente einen kantonalen Altersfiirsorgebeitrag.
Dieser wurde ihm damals bewilligt, weil nach dem kantonalen Gesetz vom 8. Fe-
bruar 1948 iiber die Alters- und Hinterlassenenfiirsorge und den dazugehorenden

1 Gilt auch fir die Leistungen gemaf BundesbeschluB vom 13. Juni 1957 tiber eine
aullerordentliche Hilfe an Auslandschweizer und Riickwanderer, die infolge des Krieges
1939 bis 1945 Schiden erlitten haben. (Redalktion.)



Ausfiithrungserlassen die moglichen Leistungen der Auslandschweizerhilfe und
anderer offentlicher Fiirsorgeeinrichtungen nicht als Einkommen betrachtet wur-
den. Das neue Gesetz vom 9. Dezember 1956 dagegen, welches seit dem 1. Januar
1957 gilt, bestimmt in Artikel 9, Buchstabe ¢, ausdriicklich, dal3 wiederkehrende
Leistungen o6ffentlicher und privater Fiirsorgeeinrichtungen als Einkommen anzu-
rechnen sind, soweit sie den Betrag von 600 Franken im Jahr iibersteigen. Eine
offentliche Fiirsorgeeinrichtung, deren Leistungen fiir die kantonale Alters- und
Hinterlassenenfiirsorge als Einkommen gelten und dieser also vorgehen, ist die
Auslandschweizerhilfe des Bundes gemil3 dem Bundesbeschlufl vom 17. Oktober
1946/22. Dezember 1954'. Der Beschwerdefithrer erfiillt als unbemittelter und
erwerbsunfihiger heimgekehrter Auslandschweizer sehr wahrscheinlich die Vor-
aussetzungen fiir den Bezug hinreichender Leistungen der Auslandschweizerfiir-
sorge. Die Gemeindebehorde fiir Alters- und Hinterlassenenfiirsorge von S. hat
diese Anderung der Rechtslage iiberschen, als sic dem Beschwerdefithrer nach
dem 1. Januar 1957 die Altersfiirsorgeleistungen weitergewihrte. Die beklagte
Gemeindebehorde von B. war jedoch berechtigt, sich ihrerseits auf die neuen Vor-
schriften zu berufen und den Beschwerdefiihrer anzuweisen, sein Unterstiitzungs-
gesuch vorerst beim Fiirsorgeamt der Stadt B. als dem 6rtlichen Organ der Aus-
landschweizerfiirsorge (nicht als Armenbehorde) anzubringen. Nur wenn sein
Gesuch von der zustindigen cidgendssischen Zentralstelle fiir Auslandschweizer-
fragen abgewicsen werden sollte, konnte der Beschwerdefiihrer sich erneut an die
Gemeindestelle fiir Alters- und Hinterlassenenfiirsorge wenden. In diesem Falle
wiren ihm die Altersfiirsorgeleistungen selbstverstindlich riickwirkend ab 1. Sep-
tember 1957 wieder zu gewéhren. — Ks sei noch betont, dafl die Leistungen der
Auslandschweizerhilfe gemid3 Artikel 4 des Bundesbeschlusses vom 17. Oktober
1946 nicht Armenunterstitzungen sind.

4. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegriindet; sie ist im Sinne des
unter Erwigung 3 Gesagten abzuweisen. Damit eriibrigt es sich auch, auf das
Entschidigungsbegehren des Beschwerdefiihrers einzutreten. Man konnte sich
im Gegenteil fragen, ob nicht gemiall Artikel 32, Absatz 2 des Altersfiirsorge-
gesetzes vom 9. Dezember 1956 dem Beschwerdefiihrer wegen mutwilliger Pro-
zefifiihrung die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen wiren. In dem
angefochtenen BeschluB3 der beklagten Gemeinde wurde dem Beschwerdefiithrer
der Weg genannt, den er einschlagen miisse, um in den Genuf} der notigen Fir-
sorgeleistungen zu gelangen. Statt den ihm erteilten Rat zu befolgen, glaubte I.
den Beschwerdeweg beschreiten zu sollen, wobei seine Beschwerdeschrift sich
durch einen maflosen Ton auszeichnet. Die Fiirsorgedirektion sieht fiir dieses Mal
von der Kostenauferlegung ab und liflt es unter Verwarnung des Beschwerde-
fuhrers bei der Regel bewenden, dafl der Staat dic Kosten des Beschwerdeverfah-
rens trigt (Artikel 32, Absatz 1 des Altersfiirsorgegesetzes).

Aus diesen Griinden hat die Firsorgedirektion erkannt :

1. Die Beschwerde wird abgewiescn.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trigt der Staat.

(Entscheid der Direktion des Fursorgewesens des Kantous Bern vom 27. No-
vember 1957.)

24. Alterstiirsorge. Zum anrechenbaren Einkommen nach dem bernischen Gesetz vom
9. Dezember 1956 diber die Alters- und Hinterlassenenfirsorge gehiren auch die
Unterstiitzungsleistungen, welche der Gesuchsteller von seinen unterstiitzungspflich-
tigen Blutsverwandten beanspruchen kann; die Altersfiirsorge dient nicht dazu, Bluts-
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verwandte von ihrer gesetzlichen Unterstiitzungspflicht auf Kosten der Offentlichkeit
zu entlasten.

1. Das stidtische Versicherungsamt B. hat am 5. Januar 1958 ein Gesuch der
1. B. um Aufnahme in die kantonale Alters- und Hinterlassenenfiirsorge mit der
Begriindung abgewiesen, dafl der Bruder der Gesuchstellerin, K. B., alt Spengler-
meister, in der Lage sei, seine Schwester hinreichend zu unterstiitzen. Gegen diesen
BeschluB fihrt I. B. gemédB Artikel 28 des kantonalen Gesetzes vom 9. Dezember
1956 iiber die Alters- und Hinterlassenenfiirsorge bei der kantonalen Fiirsorge-
direktion Beschwerde. Sie ersucht um Gewihrung einer angemessenen Fiirsorge-
leistung. Das stadtische Versicherungsamt beantragt Abweisung der Beschwerde.

2. Nach Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 1956 werden keine Fiirsorge-
leistungen gewidhrt, wenn das anrechenbare Einkommen des Gesuchstellers be-
stimmte Betrige erreicht. Zum anrechenbaren Einkommen gehoren nach Art. 9,
Buchstabe d des Gesetzes auch die Unterstiitzungsleistungen, die der Gesuch-
steller von seinen unterstiitzungspflichtigen Blutsverwandten verlangen kann.

Die Beschwerdefiihrerin betreitet nicht, daB3 ihr Bruder K. sich in giinstigen
Verhiiltnissen befindet und in der Lage wire, ihr die ndtigen Unterstiitzungsbei-
trige zu leisten. Sie mochte aber offenbar lieber davon absehen, an ihn zu gelan-
gen, «weil er vier Kinder erzogen habe und ihm seine Pflichten nicht erspart blie-
ben».

Die Hemmungen der Beschwerdefithrerin sind gewifl verstdndlich. Die
offentliche Altersfiirsorge darf indessen nicht als der Weg des geringsten Wider-
standes betrachtet werden; sie dient nicht dazu, Bezligern von Altersrenten die
Inanspruchnahme beitragsfihiger Blutsverwandter zu ersparen, wenn die eige-
nen Mittel fiir den Lebensunterhalt nicht ausreichen, noch dazu, die Blutsver-
wandten von ihrer gesetzlichen Unterstiitzungspflicht (Artikel 328/329 des Zivil-
gesetzbuches) auf Kosten der Offentlichkeit zu entlasten. Der als Nutzniefler einer
Liegenschaft und Besitzer zinstragender Kapitalien in B. lebende, 81jihrige, ver-
witwete Bruder der Beschwerdefiihrerin befindet sich offensichtlich in so giinstigen
Verhiltnissen, dafl ihm zugemutet werden kann, seiner Schwester diejenigen
Unterstiitzungsbeitrige zu leisten, die sie als Altersfiirsorgeleistungen von der
Gemeinde glaubte beanspruchen zu konnen; das heil3t Beitrige bis zu 840 Franken
im Jahr, mit welchen die Beschwerdefiihrerin offenbar will auskommen kénnen.
Die beklagte Gemeindebehérde hat die Beschwerdefiihrerin mit Recht an ihren
Bruder verwiesen. Die Beschwerde ist unbegriindet.

(Entscheid der Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern vom 14. Fe-
bruar 1958.)

25. Altersfiirsorge. Fiirsorgeleistungen auf Grund des bernischen Gesetzes vom 9. De-
zember 1956 iiber die Alters- und Hinterlassenenfiirsorge werden gewdhrt, wenn mit
threr Hilfe minderbemittelte Greise, Witwen und Wazisen vor der Verarmung bewahrt
oder von der Armengendssigkeit befreit werden kimnen. — Bestehen Zweifel, ob diese
Fiirsorgeleistungen geniigen, um die Verarmung zu verhindern, so komnen die Fiir-
sorgeleistungen versuchsweise zwar dennoch gewdhrt werden, doch hat die Gemeinde-
behdrde fiir eine angemessene personliche Betreuung des Beziigers zu sorgen.

1. Der Gemeindeverbandrat H. hat am 16. November 1957 ein Gesuch der
Frau G. um Ausrichtung von Fiirsorgeleistungen im Sinne des kantonalen Ge-
setzes vom 9. Dezember 1956 iiber die Alters- und Hinterlassenenfiirsorge abge-
wiesen, weil die Gesuchstellerin auch mit den héchstmaglichen Fiirsorgeleistungen
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nicht vor der Armengendssigkeit bewahrt werden koénne. Gegen diesen Beschluf3
hat Frau G. gemil Artikel 28 des Altersfiirsorgegesetzes bei der kantonalen Fiir-
sorgedirektion Beschwerde erhoben mit dem Begehren, es sei ihr die verlangte
Firsorgeleistung riickwirkend ab 1. September 1957 zuzusprechen. Der Gemeinde-
verbandrat H. beantragt Abweisung der Beschwerde.

2. Die kantonale Alters- und Hinterlassenenfiirsorge dient nach Artikel 1
des Gesetzes vom 9. Dezember 1956 dazu, minderbemittelte Greise, Witwen und
Waisen vor der Verarmung zu bewahren oder von der Armengendssigkeit zu
befreien. Die Fiirsorgeleistungen werden nach Absatz 2 des Gesetzesartikels ge-
wahrt, wenn mit ihrer Hilfe dieser Zweck erreicht werden kann. Die Beschwerde-
fithrerin glaubt, dies sei der Fall. Die beklagte Behorde bestreitet es.

Der Ehemann der Beschwerdefiihrerin ist im August 1957 im Alter von
71 Jahren gestorben. Er und seine Ehefrau muften seit mehreren Jahren von
der Armenbehorde ihrer frithern Wohngemeinde S. in erheblichem Malle unter-
stiitzt werden. Der Ehemann bewarb sich schon im Jahre 1956 um die Aufnahme
in die kantonale Altersfiirsorge, mulite jedoch abgewiesen werden, weil er und
seine Ehefrau mit den bescheidenen Fiirsorgebeitriigen, die das damals geltende
Gesetz vom 8. Februar 1948 vorsah, nicht von der Armengendssigkeit hitten be-
freit werden kénnen. Am 1. Januar 1957 wurde dann die Armenunterstiitzung ver-
suchsweise eingestellt und dem Ehemann eine jiahrliche Altersfirsorgeleistung im
Hochstbetrage von Fr. 840.— zugesprochen, wie sie fir ihn nach dem neuen Gesetz
vom 9. Dezember 1956 zulissig war. Es zeigte sich jedoch, dafl die Eheleute G.
trotz dieser Firsorgeleistung immer wieder auf Zuschiisse aus der Spendkasse
angewiesen waren. Der geringe Verdienst, den der betagte und gebrechliche Ehe-
mann als Hausierer und Vertreter zu erzielen vermochte, die einfache Altersrente,
die er bezog, und die Altersfiirsorgeleistung geniigten fiir den Lebensunterhalt der
Eheleute G. einfach nicht; namentlich weil ihr Bedarf durch Arzt- und Spital-
kosten und einen iibermiBigen Mietzins erhoht war. Auf Ende Juni 1957 mufiten
die Altersfiirsorgeleistungen, weil sie ihren gesetzlichen Zweck nicht zu erreichen
vermochten, wieder eingestellt und die Eheleute G. an die Armenpflege zuriick-
gewiesen werden.

Mit dem Tode des Ehemannes hat sich die Lage geindert. Zwar bildet die
Witwenrente von Fr. 720.— im Jahr vorlaufig die einzige sichere Einnahmequelle
der vermogenslosen Beschwerdefiihrerin, und es wiire wirklich nicht einzusehen,
wie sie sich damit und mit der gesetzlich moglichen kantonalen Fiirsorgeleistung
von Fr. 840.— im Jahr durchzubringen vermdéchte, wenn sie fiir die Wohnungsmiete
allein Fr. 1242.— auslegen muf}. Frau G. kann jedoch, wie der Fiirsorgedirektion
bestitigt wurde, mit gewissen Barunterstiitzungen von seiten ihrer Mutter und
ihrer Geschwister rechnen und sich iiberdies jederzeit fiir einige Tage oder Wochen
zu ihrer Schwester nach I. begeben, die sie unentgeltlich verpflegen will. Auch von
anderer privater Seite wurde ihr Hilfe zugesichert. Ferner kann Frau G. vorldufig
ein Zimmer vermieten. Endlich besteht die Moglichkeit, da3 sie vom Verein «Fir
das Alter» einen Zuschufl erhalten wird. Die Beschwerdefiihrerin ist vom Willen
geradezu besessen, die dullersten Einschrinkungen auf sich zu nehmen, um ja
nicht wieder an die Armenpflege gelangen zu miissen. Wie schon ihr Ehemann ist
die Beschwerdefiihrerin offenbar in einem tief eingewurzelten Vorurteil gegeniiber
diesem Zweig der offentlichen Firsorge befangen. Unter diesen Umstdnden er-
scheint es als das beste, der Beschwerdefiihrerin die Moglichkeit zu geben, zu zei-
gen, daf} sie sich die Zuschiisse, die fiir ein menschenwiirdiges Dasein nétig sind,
von seiten ihrer Verwandten und Bekannten, sowie privater Fiirsorgeeinrichtungen
tatsidchlich verschaffen und damit und mit den gesetzlich moglichen Leistungen
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der Alters- und Hinterlassenenfiirsorge auskommen kann. Allerdings besteht die
Gefahr, dal Frau G. sich gesundheitsschidliche Entbebrungen auferlegen oder
Lebensmittel, Mietzins, Arzt- und Arzneikosten oder Krankenkassenbeitrige
schuldig bleiben konnte, wenn ihre Existenzmittel wider Erwarten ungeniigend
bleiben sollten. Den Fiirsorgebehorden kénnte dann von dritter Seite vorgeworfen
werden, dal} sie Frau G. ungeniigend unterstiitzen und so ihre gesetzlichen Pflich-
ten vernachlissigen. Diesem Vorwurf diirfen sich die Behtrden nicht aussetzen.
Es ist dehalb angezeigt, gemé 3 Artikel 24 des Gesetzes iiber die Alters- und Hinter-
lassenenfiirsorge eine Betreuung der Frau G. anzuordnen, damit die Fiirsorge-
behoérden iiber deren Gesundheit und wirtschaftliche Verhéltnisse auf dem laufen-
den bleiben. Sollte die Armenpflege sich wiederum gezwungen sehen, Gutsprachen
zu leisten oder Zuschiisse zu gewiihren — und sei es auch gegen den Willen der
Frau G. -, so miilte der Versuch mit der Alters- und Hinterlassenenfiirsorge
unverziiglich eingestellt werden.

3. Die Beschwerdefiihrerin muf3te nach den Akten seit dem Tode ihres Ehe-
mannes nicht mehr unterstiitzt werden. Das Gesuch um Gewidhrung von Fiir-
sorgeleistungen gemill dem Gesetz vom 9. Dezember 1956 hat sie am 3. Oktober
1957 gestellt. Die Leistungen sind ihr daher riickwirkend ab 1. Oktober 1957 zu-
zusprechen.

Aus diesen Griinden hat die Dircktion des Fiirsorgewesens erkannt:

1. Die Beschwerde wird gutgeheiBlen, der angefochtene BeschluB3 des Ge-
meindeverbandrates H. vom 16. November 1957 aufgehoben und der Gemeinde-
verband verhalten, Frau G. ab 1. Oktober 1957 eine monatliche Fiirsorgeleistung
im Sinne des Gesetzes vom 9. Dezember 1956 iiber die Alters- und Hinterlassenen-
fiirsorge von Fr. 70.— auszurichten.

2. Der Gemeindeverbandrat H. wird eingeladen, eine Betreuung der Frau G.
im Sinne von Artikel 24 des Gesetzes vom 9. Dezember 1956 anzuordnen.

3. Die Einstellung der Firsorgeleistungen bleibt im Sinne der Erwigungen
vorbehalten.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trigt der Staat.

(Entscheid der Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern vom 18. Fe-
bruar 1958.)

26. Wohnsitzwesen. Nur wenn etner unter Schutzaufsicht stehenden Person durch
behordliche Weisung vorgeschrieben wurde, wo sie sich aufzuhalten hat, liegt nach
bernischer Praxis etne Art von Zwangsaufenthalt vor, welcher die betreffende Gemeinde
davon befreit, den Schutzbefohlenen in ihr Wohnsitzregister einzuschreiben; Schutz-
befohlene, welche ihren Aufenthalt frei wahlen, wenn auch in Mifachtung thnen erteil-
ter behdrdlicher Wetsungen, konnen Wohnsitz erwerben.

F.Z. von S., geb. 1912, wurde am 1. Februar 1952 vom Regierungsrat auf
die Dauer von zwei Jahren unter Schutzaufsicht gestellt, mit der Weisung, alle
Anordnungen der Schutzaufsichtsorgane genau zu befolgen, insbesondere die ihm
zugewiesene Arbeitsstelle anzutreten und diese nicht zu verlassen. In Milachtung
dieser Verfiigung lief Z. in K. aus einer ihm dort zugewiesenen Stelle davon, entzog
sich der Schutzaufsicht und trat schlieBlich unter falschem Namen in M./ BE bei
Landwirt 8. eine Stelle an. Diese versah er vom 25. August bis 28. September 1953.
Gestiitzt auf ein Begehren der Einwohnergemeinde L./BE hat der Regierungs-
statthalter von L. im Wohnsitzstreitverfahren die Einwohnergemeinde M. ver-
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urteilt, Z. riicckwirkend auf den 25. September 1953 in das Wohnsitzregister ein-
zuschreiben. Gegen diesen Entscheid rekurriert die Gemeinde M. Sie bestreitet
nicht, daB der Entscheid des Regierungsstatthalters mit der Rechtsprechung des
Regierungsrates in Einklang steht. Die Rekurrentin macht aber geltend, diese
Praxis fithre zu Ungerechtigkeiten und leiste Umgehungshandlungen gemif3
§ 117 ANG Vorschub; nach ihrer Ansicht sollte § 110 ANG richtigerweise auf alle
Schutzbefohlenen angewendet werden, also auch auf solche, welche ihre Stelle
nicht zufolge einer Weisung der Schutzaufsichtsorgane angetreten haben.

Der Regierungsrat erwigt:

Der Beschluf3 des Regierungsrates vom 2. April 1948 lautet: « Der Aufenthalt,
den das Schutzaufsichtsamt einem bedingt verurteilten, bedingt in eine Anstalt
versetzten oder bedingt aus einer Anstalt entlassenen Berner gestiitzt auf die

Bedingungen des Urteils, des Versetzungs- oder Entlassungsbeschlusses zuweist,
fallt wihrend der Dauer von Probezeit und Schutzaufsicht unter § 110 ANG. »

Angesichts dieses Wortlautes ist es vollig klar, dal der Beschlufl auf Schutz-
befohlene, welche ihren Aufenthalt frei gewihlt haben, nicht anwendbar ist.
Irgendwelche Auslegungsschwierigkeiten sind hier gar nicht moglich, und von
einer unrichtigen Anwendung des Beschlusses durch die Praxis im allgemeinen
und den Regierungsstatthalter von L. im vorliegenden Falle kann daher nicht die
Rede sein.

Fraglich kénnte deshalb héchstens sein, ob der Beschlufl des Regierungsrates
vom 2. April 1948, so wie er lautet, zu eng gefallt ist. Diesbeziiglich ist jedoch zu
sagen, dal} der Regierungsrat bereits in mehreren Entscheiden eingehend dargetan
hat, daB und aus welchen Uberlegungen Schutzbefohlene, welche ihren Aufenthalt
selber gewahlt haben, ins Wohnsitzregister einzuschreiben sind. Die gesetzlichen
Grundlagen haben sich seit der Fallung dieser Urteile nicht gedndert, und nach
ciner nochmaligen Priifung kommt deshalb der Regierungsrat zum Ergebnis, daB
an der bisherigen Praxis festgehalten werden muf}. Es kann an dieser Stelle auf
die angefiihrten Urteile verwiesen werden, deren Erwigungen nach wie vor volle
Berechtigung zukommt. Zusammenfassend sei lediglich nochmals wiederholt, dafl
weder dem Gesetz iiber das Armen- und Niederlassungswesen, noch cinem andern
gesetzlichen Erlall eine Stelle zu entnehmen ist, welche erlauben wiirde, schon in
der bloBen Tatsache der angeordneten Schutzaufsicht einen Grund zur Anwendung
von § 110 ANG zu erblicken. Zur Schutzaufsicht mull vielmehr hinzukommen,
dafl dem Schutzbefohlenen durch behordliche Weisung vorgeschrieben worden ist,
wo er sich aufzuhalten habe. Dann liegt eine Art Zwangsaufenthalt vor, und erst
dieser Umstand ist es, welcher die Anwendung von § 110 ANG erméglicht.

Was die Gefahr von Abschiebungshandlungen anbelangt, so besteht diese
nicht nur in bezug auf Schutzbefohlene, sondern auch bei andern den Gemeinden
nicht besonders genehmen Zuziigern. Das Vorkommen solcher Machenschaften ist
bedauerlich, beweist aber nichts gegen die Richtigkeit der vorstehenden Dar-
legungen. Nach § 117 ANG sind iibrigens die Folgen unerlaubter Abschiebungen
nichtig, und Gemeindeorgane, welche an solchen Handlungen beteiligt sind, kon-
nen zudem dem Strafrichter iiberwiesen werden. Dal} ferner die Einschreibung
gewisser Schutzbefohlener als Hérte empfunden werden mag, ist nicht zu ver-
kennen. Die Moglichkeit solcher Hérten ist jedoch nicht die Folge einer unrich-
tigen Gesetzesauslegung, sondern sie liegt im System des bernischen Armen- und
Niederlassungswesens begriindet. Nach einem Aufenthalt von mehr als 30 Tagen
will das Gesetz eben grundsétzlich den Wechsel des polizeilichen Wohnsitzes, und
etwas anderes gilt nur, wenn der Zuziiger auf dem Etat der dauernd Unterstiitzten
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steht oder wenn ein voribergehender Aufenthalt nach § 110 ANG gegeben ist.
Dieser Grundsatz des Wechsels nach 30 Tagen dient eben gerade dazu, einen
gerechten Lastenausgleich unter den bernischen Gemeinden herbeizufiihren. Will
man da von gewissen Hirten reden, die sich ergeben kénnen, so steht es bei den
Schutzbefohlenen gleich wie bei andern Personen, welche die Gemeinden ein-
schreiben miissen, obwohl mit ihrer Verarmung in absehbarer Zeit zu rechnen ist.
Zu denken ist beispielsweise an Liederliche, Arbeitsunfihige, ferner an Kranke
mit wohl noch bescheidenen, aber voraussichtlich bald einmal aufgezehrten
Mitteln usw. .

Zur Begriindung des Rekurses wird noch vorgebracht, die bisherige Praxis
sei geeignet, einer miflbriuchlichen Ausstellung des Wohnsitzscheines Vorschub
zu leisten. Dadurch werde das Vertrauen, das man einem Wohnsitzschein solite
entgegenbringen konnen, erschiittert. Demgegeniiber ist vorab zu erwidern,
dal wegen solcher praktischer Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung eine ein-
mal als richtig erkannte Gesetzesauslegung nicht aufgegeben werden darf. Abge-
sehen davon ist bei der Ausstellung von Wohnsitzscheinen fiir Schutzbefohlene
die Gefahr eines Mi8brauches nicht grofler als bei andern Personen. Denn hier wie
dort liegt der Grundsatz tiber die bloB deklarative und nicht rechtsbegriindende
Wirkung des Wohnsitzscheines nicht ausnahmslos, sondern nur mit gewissen
Vorbehalten. Auf den von ihr abgegebenen Wohnsitzschein kann die Gemeinde
nimlich nur zuriickkommen, wenn sie sich bei dessen Ausstellung in einem
Irrtum befunden hat und durch die unbegriindete Abgabe des Papiers keiner
andern Gemeinde ein wohnsitzrechtlicher Nachteil zugefiigt worden ist (siehe
Monatsschrift fiir bernisches Verwaltungsrecht und Notariatswesen Bd. 50 Nr. 95
und dort angefiihrte Entscheide). Nach dieser Praxis niitzt es einer Gemeinde also
nichts, fiir einen der Schutzaufsicht Unterstehenden einen Wohnsitzschein abzu-
geben, in der Absicht, spidter dann doch Einschreibung zu verlangen. Denn wenn
sie das Papier mit diesem Vorhaben ausstellte, befand sie sich eben nicht im Irr-
tum, so daf} die Berufung auf die blof} deklarative Wirkung des Wohnsitzscheines
auller Betracht fallt. Erfolgte aber die Abgabe in guten Treuen und wird durch
ein nachtrigliches Einschreibungsbegehren keine Gemeinde geschédigt, so besteht
auf Seite der mit einem Einschreibungsbegehren belangten Gemeinde auch kein
schutzwiirdiges Interesse, die Einschreibung wegen der irrtiimlichen Ausstellung
des Wohnsitzscheines zu verweigern.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 6. August 1956.)

D. Verschiedenes

Bundeshilfe fiir kriegsgeschidigte Auslandschweizer. Ist ein Existenzverlust wenig-
stens teilweise auf Folgen des Krieges von 1939 bis 1945 zuriickzufiihren, so kann
gestiitzt auf den BB vom 13. Juni 1957 eine laufende Rente aus Bundesmitteln
gewdhrt werden.

Die Gesuchstellerin lebte mit ihrem Ehemann, einem weiBrussischen Fliicht-
ling, in H. in der Mandschurei, wo dieser eine Stelle bei der stadtischen Verwal-
tung besal, die ihnen eine bescheidene aber gesicherte Existenz ermoglichte.
Mit dem Einmarsch der Russen gegen Kriegsende verlor der Ehemann als russi-
scher Fliichtling diese Stelle, und die Eheleute gerieten in Not. Der Ehemann ver-
starb 1952 und die Gesuchstellerin kehrte in die Schweiz zuriick. Thr heutiges
Einkommen besteht in der Ubergangsrente zur AHV von Fr. 70.- im Monat und
seit 1. Januar 1958 in einer provisorischen Rente auf Grund des Bundesbeschlusses
vom 13. Juni 1957 im Betrage von Fr. 150.—.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

